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Bekanntmachung: 
 
Hiermit wird der Zusatz zur Satzung über die Zulassung für den Bachelor-Studiengang 
Innenarchitektur des Fachbereichs Design Informatik Medien, Nr. 353 vom 14.10.2015, 
bekanntgegeben. 
 
Wiesbaden, 02.10.2020  Prof. Dr. Detlev Reymann 
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Zusatz zur Zulassung zum Bachelor-Studiengang Innenarchitektur der Hochschule 
RheinMain, Amtliche Mitteilung NR. 353vom 14.10.2015  
 

Der Zusatz wurde in der 174. Sitzung des Senates der Hochschule Rhein Main (im 
Umlaufverfahren bis zum 01.05.2020) vorbehaltlich des 

 Beschlusses durch den Fachbereichsrat des Fachbereichs Design Informatik Medien der 
Hochschule RheinMain vom 21.04.2020 beschlossen. Das Präsidium hat die Regelung am 
22.09.2020 genehmigt.  

Für alle Studierenden, die auf Grundlage der Satzung über die Zulassung zum Bachelor-
Studiengang Innenarchitektur, Amtliche Mitteilung Nr. 353 vom 14.10.2015, studieren und 
ihr Vorpraktikum noch nicht absolviert haben, gilt ab sofort die Satzung über die Zulassung 
zum Bachelor-Studiengang Innenarchitektur – Raum Inszenierung Design, Amtliche 
Mitteilung Nr. 644vom 25.02.2020. Zusätzlich besteht die Anmeldevoraussetzung für alle 
Prüfungs- und Studienleistungen des dritten Fachsemesters und höher, dass für diese der 
Nachweis des Vorpraktikums vorgelegt werden muss. Die Anmeldevoraussetzung kann 
aufgrund der besonderen Umstände der Covid19 Pandemie auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss im Einzelfall ausgesetzt werden.  

Die Studierenden können dem Beschluss widersprechen. Auf Antrag beim 
Prüfungsausschuss kann die rückwirkende Exmatrikulation ausgesetzt werden.  
 

Wiesbaden, den 02.10.2020 

 

Prof. Dr. MSc. Christiane Jost 
Vizepräsidentin der Hochschule RheinMain 
 
 
Prof. Dr. Martin Gergeleit 
Dekan des Fachbereichs Design Informatik Medien 
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